
Neues Mannschaftsspiel „Quick-Tennis“ im TVM 
für Sommer 2017 

Als ein Ergebnis der Vereinsumfrage wird erstmalig ab Sommer 2017 bei der 

Jugend in den Spielkonkurrenzen U15 und U18 der Spielmodus „Quick-Tennis“ 
angeboten. 
 

Dieser Spielmodus hat das Ziel, die Zeitdauer für ein Wettspiel erheblich zu 

verkürzen. Gleichzeitig kann dieses Spielangebot aber auch für Ersatzspieler, 
Spieleinsteiger usw. genutzt werden. 
 

Durchführungsbestimmungen: 

 

Benennung: 
 

Quick – Tennis 
 

Mannschaftsgröße:   
 

Eine Mannschaft besteht aus mindestens 4 Spielern bzw.  

4 Spielerinnen. 
 

 

Platzbedarf: 
 

3 Plätze (gleichzeitig) mit einheitlichem Belag 
 

 

Spielform:   
 

Es werden 2 Einzel und 1 Doppel gleichzeitig gespielt. 

 Einzelspieler/innen dürfen in der gleichen Begegnung nicht 

im Doppel eingesetzt werden. 

 Tritt eine Mannschaft nur mit drei Spieler/innen an, so sind 

ein Einzel und ein Doppel zu spielen. Die Punkte für das 

nicht gespielte Einzel gehen an die vollständig angetretene 

Mannschaft. Erscheinen beide Mannschaft mit nur drei 

spielberechtigten Spielern, werden nur das gespielte Einzel 

und das Doppel gewertet. Das Spiel kann somit 

unentschieden ausgehen. 

 Tritt eine Mannschaft mit nur zwei Spielern an, müssen 

zwei Einzel gespielt werden. Die Punkte für das nicht 

gespielte Doppel gehen an die vollständig angetretene 

Mannschaft. Erscheinen beide Mannschaft mit nur zwei 

spielberechtigten Spielern, werden nur die gespielten Einzel 

gewertet. Das Spiel kann somit unentschieden ausgehen. 
 

 

Disziplinen: 
 

U15 Knaben/Mädchen 

U18 Junioren/Juniorinnen 
 

 

Spieltage: 
 

U15 grundsätzlich sonntags (Ausweichtermin freitags) 

U18 samstags 
 

 

Ersatzspieler: 
 

Es können nur Spieler/innen eingesetzt werden, die in einer 

weiteren Quick Mannschaft gemeldet sind, 

siehe dazu auch TVM WspO § 26 (3). 
 

 

Wertung: 
 

Gespielt wird in Gruppen.  

Für den Stand der Tabelle der Gruppen ist die Differenz der 

Tabellen-, Match-, Satz und Spielpunkte maßgebend,  

siehe TVM-WSpO § 32. 
 

 

Pflichten des 
Gastgebers:   

 

Stellt für eine Begegnung gleichzeitig drei Plätze zur Verfügung 

und drei neue Bälle (lt. WSpO) pro Einzel und Doppel.  

des weiteren siehe TVM-WSpO § 19 
 

 

Sonstiges: 
 

Ergänzend zu diesen Bestimmungen gelten die TVM 
Wettspielordnung und die offiziellen Tennisregeln der ITF. 
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